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Anhang 4 

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, 
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten 

Stand: 2022-11 

 

Im Anhang 4 werden die hEN, EAD und ETAG berücksichtigt, die im Dezember 2021 vorlagen und 
bauordnungsrechtlich relevant sind. 
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1 Teile von baulichen Anlagen, an die Anforderungen an das Brandverhalten und 
Glimmverhaltengestellt werden 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen nach 

Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 sind die mindestens 

erforderlichen Baustoffklassen dem Abschnitt 1.1 zu entnehmen. Sofern in den nachfolgenden Abschnitten nichts 

anderes gefordert ist, gilt die Mindestanforderung "normalentflammbar" für das Brandverhalten der Baustoffe.  

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen, bei denen 

Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden, sind die mindestens 

erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 1.2 zu entnehmen. 

 

1.1 Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 
und weiteren Merkmalen 

Tabelle 1.1: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Baustoffklassen nach 
DIN 4102-1:1998-05 einschließlich Bodenbeläge und lineare Rohrdämmstoffe und 
weiteren Merkmalen 

 Bauaufsichtliche Anforderungb  
 

Mindestens erforderliche 
Baustoffklassen nach 
DIN 4102-1:1998-05 

Weitere Merkmale für die 
Verwendung 

 1 2 3 

1 nichtbrennbar1,2  A 2 -- 

2 schwerentflammbar2 B 1 Baustoffe mit Ausnahme 
Bodenbeläge: 

begrenzte Rauchentwicklung  
(I ≤ 400 % x Min. bei Prüfung nach 
DIN 4102-15:1990-05) bestanden 

3 schwerentflammbar2 
und nicht brennend abfallend oder 
abtropfend 

B 1 Kein brennendes Abfallen oder 
Abtropfen 

begrenzte Rauchentwicklung 
(Ia ≤ 400 % x Min. bei Prüfung nach 
DIN 4102-15:1990-05) bestanden 

4 schwerentflammbar2 
und geringe Rauchentwicklung 

B1 geringe Rauchentwicklung 
(Ia ≤ 100 % x Min. bei Prüfung nach 
DIN 4102-15:1990-05) bestanden 

5 schwerentflammbar2 
und nicht brennend abfallend oder 
abtropfend sowie geringe 
Rauchentwicklung 

B1 Kein brennendes Abfallen oder 
Abtropfen 

geringe Rauchentwicklung 
(Ia ≤ 100 % x Min. bei Prüfung nach 
DIN 4102-15:1990-05) bestanden 

6 normalentflammbar 
nicht brennend abfallend oder 
abtropfend 

B 2 Kein brennendes Abfallen oder 
Abtropfen 

7 normalentflammbar B 2 
 

-- 

 1 soweit erforderlich zusätzlich 
Schmelzpunkt > 1000 °C 

-- Angabe: Schmelzpunkt von 
mindestens 1000 °C nach 
DIN 4102-17:2017-12 

 2 soweit erforderlich zusätzlich 
Rohdichte 

-- Angabe: Rohdichte 

 a Der Integralwert I der Rauchentwicklung ist durch Bestimmung des Flächeninhalts mittels 
Rechteckmethode unter der Kurve der Lichtschwächung über die Zeit zu ermitteln, die bei der Prüfung 
nach DIN 4102-15: 1990-05 während der Beflammungsdauer mittels der Lichtmessstrecke nach DIN 
50055:1989-03 mit einer Abtastrate von mindestens einem Messwert je 3 Sekunden aufgezeichnet wird. 
b Soweit für die bauliche Anlage ein Bestandteil verwendet werden soll, der nicht mindestens der 

Anforderung „normalentflammbar“ entspricht (leichtentflammbar), ist § 26 Abs. 1 Satz 2 MBO1 
einzuhalten. 

 
1 nach Landesrecht 
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Für Bauprodukte – ausgenommen Bodenbeläge – werden bei den Prüfungen nach DIN 4102-1:1998-05, 

Abschnitte 6.1 und 6.2, Ergebnisse über das brennende Abtropfen oder das Abfallen brennender Probenteile bzw. 

nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.1, Werte über die Rauchentwicklung festgestellt. Diese Ergebnisse und die 

Werte sind – ausgenommen für Bodenbeläge – vom Hersteller anzugeben.  
 

1.2 Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten nach harmonisierten technischen 
Spezifikationen 

Für die Verwendung in baulichen Anlagen können Bauprodukte, einschließlich deren Bestandteile, nach 

harmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden. Die mindestens erforderlichen Leistungen sind der 

Tabelle 1.2 zu entnehmen. Für die Verwendung dieser Bauprodukte bei horizontalem Einbau ist zusätzlich 1.4 zu 

beachten. 

 

Tabelle 1.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum 
Brandverhalten und weiteren Merkmalen 

 

Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

weitere Merkmale 
(ausgenommen 
Bodenbeläge) 

Bauprodukte, 
ausgenommen 
lineare 
Rohrdämmstoffe 
und 
Bodenbeläge 

lineare 
Rohrdämmstoffe Bodenbeläge 

 1 2 3 4 5 

1 nichtbrennbar 

A2 – s1,d0* A2L – s1,d0 A2fl – s1 

Angabe: 
Glimmverhalten 
gemäß 1.3 und soweit 
erforderlich Rohdichte 

2 nicht brennbar und 
zusätzlich 
Schmelzpunkt 
> 1000 °C 

A2 – s1,d0* A2L –s1,d0 A2fl – s1 

Angabe: 
Schmelzpunkt von 
mindestens 1000 °C 
und Glimmverhalten 
gemäß 1.3 und soweit 
erforderlich Rohdichte 

3 schwerentflammbar 
und nicht brennend 
abfallend oder 
abtropfend, sowie 
geringe  
Rauchentwicklung 

C – s1,d0** CL – s1,d0 - 

Angabe: 
Glimmverhalten 
gemäß 1.3 und soweit 
erforderlich Rohdichte 

4 schwerentflammbar 
und nicht brennend 
abfallend oder 
abtropfend 

C – s2,d0 CL – s2,d0 - 

5 schwerentflammbar 
und geringe 
Rauchentwicklung 

C – s1,d2** CL – s1,d2 Cfl – s1 

6 schwerentflammbar C – s2,d2 CL – s2,d2 Cfl – s1 

7 normalentflammbar 
und nicht brennend 
abfallend oder 
abtropfend 

E EL - 

 

8 normalentflammbar E – d2 EL – d2 Efl  

* Bei Prüfung gemäß EN 13823:2020 TSP600 s ≤ 35 m²; diese Angabe ist nicht erforderlich bei Bauprodukten, 
deren Brandverhalten nach CWFT-Entscheidungen 2003/43/EG vom 17.01.2003 (Abl. L13/35), 2003/593/EG 
vom 07.08. 2003 (Abl. L201/35), 2006/673/EG vom 05.10.2006 (Abl. L276/77) und 2010/83/EU vom 
09.02.2010 (Abl. L38/13) sowie delegierte Verordnung (EU) 2017/1228 vom 20.03.2017 (Abl. L177/4) der 
Europäischen Kommission ohne Prüfung in die Klasse A2 – s1,d0 eingestuft ist. 
** Bei Prüfung gemäß EN 13823:2020 TSP600 s ≤ 35 m²; diese Angabe ist nicht erforderlich bei Bauprodukten, 
deren Brandverhalten nach CWFT-Entscheidungen 2003/43/EG vom 17.01.2003 (Abl. L13/35) und 
2007/348/EG vom 15.05.2007 (Abl. L131/21) der Europäischen Kommission ohne Prüfung in die Klasse B-
s1,d0 eingestuft ist. 
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Erläuterungen zu Tabelle 1.2: 

Herleitung des Kurzzeichens Kriterium Anwendungsbereich 

s (Smoke) Rauchentwicklung Anforderungen an die Rauchentwicklung 

- s1: geringe Rauchentwicklung 

- s2: begrenzte Rauchentwicklung 

d (Droplets) brennendes 
Abtropfen/Abfallen 

Anforderungen an das brennende Abtropfen/Abfallen 

- d0: kein brennendes Abtropfen/Abfallen 

- d1, d2: brennendes Abtropfen/Abfallen 

….fl (Floorings)  Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge 

…L (Linear Pipe Thermal 
Insulation Products) 

 Brandverhaltensklasse für lineare Produkte zur 
Wärmedämmung von Rohren 

 

1.3 Mindestens erforderliche Leistungen zum Glimmverhalten 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei schwerentflammbaren oder nichtbrennbaren Teilen 

baulicher Anlagen, bei denen Bauprodukte nach folgenden harmonisierten Normen (EN 438-7:20052, 

EN 13162:2012+A1:20153, EN 13168:2012+A1:20154, EN 13170:2012+A1:20155, EN 13171:2012+A1:20156, 

EN 13950:20147, EN 13964:20148, EN 13986:2004+A1:20159, EN 14064-1:201010, EN 14190:201411, 

EN 14303:2009+A1:201312, EN 15037-4:2010+A1:201313, EN 15498:200814) verwendet werden sollen, sind 

gemäß Tabelle 1.2 Angaben zum Glimmverhalten erforderlich. Zur Bestimmung des Glimmverhaltens liegt ein 

europäisches Prüfverfahren DIN EN 16733:2016-07 vor; die notwendige Angabe laute„: "Die Prüfung wurde 

bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwel“n.".  

 
1.4 Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau 

Abweichend von den Angaben in der Tabelle 1.2 dürfen Bauprodukte ausschließlich aus Polystyrol-Hartschaum 

(EPS, XPS) nach harmonisierten Produktspezifikationen sowie Verbundbauprodukte mit Polystyrol-Hartschaum-

dämmstoffschichten nach harmonisierten Produktspezifikationen nicht horizontal eingebaut werden, wenn für diese 

Bauprodukte bei der vorgesehenen Verwendung die bauaufsichtliche Anforderung "schwerentflammbar" besteht. 

 

Ausgenommen davon ist die Verwendung dieser Bauprodukte unter Estrichen auf Geschossdecken aus Beton. 

 

2 Elektrische Leitungen und elektrische Leitungsanlagen 

2.1 Elektrische Leitungen 

2.1.1 Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 
und weiteren Merkmalen 

Zum Nachweis des Brandverhaltens für elektrische Leitungen nach Technischen Baubestimmungen oder nach 

Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 können die Zuordnung der Baustoffklassen nach 

DIN 4102-1:1998-05 zu den Anforderungen nach A 2.1.2 der Tabelle 2.1.1 und weitere Merkmale entnommen 

werden. 

 

 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 438-7:2005-04. 

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04. 

4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13168:2015-04. 

5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13170:2015-04. 

6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13171:2015-04. 

7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13950:2014-09. 

8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08. 

9 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2015-06. 

10 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06. 

11 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14190:2014-09. 

12 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14303:2013-04. 

13 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-4:2013-08. 

14 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08. 
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Tabelle 2.1.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Baustoffklassen nach 
DIN 4102-1:1998-05 und weiteren Merkmalen 

 Bauaufsichtliche Anforderung  Mindestens erforderliche 
Baustoffklassen nach 
DIN 4102-1:1998-05 

Weitere Merkmale für die 
Verwendung 

 1 2 3 

1 nichtbrennbar A2  

2 schwerentflammbar B1 begrenzte Rauchentwicklung 
(Ia ≤ 400 % x Min. bei Prüfung 
nach DIN 4102-15:1990-05)  

bestanden 

3 schwerentflammbar und mit 
geringer Rauchentwicklung 

B1  geringe Rauchentwicklung 
(Ia ≤ 100 % x Min. bei Prüfung 
nach DIN 4102-15:1990-05)  

bestanden 

4 normalentflammbar B2 -- 

 a Der Integralwert I der Rauchentwicklung ist durch Bestimmung des Flächeninhalts mittels 
Rechteckmethode unter der Kurve der Lichtschwächung über die Zeit zu ermitteln, die bei der Prüfung 
nach DIN 4102-15: 1990-05 während der Beflammungsdauer mittels der Lichtmessstrecke nach DIN 
50055:1989-03 mit einer Abtastrate von mindestens einem Messwert je 3 Sekunden aufgezeichnet wird. 

 

Für Bauprodukte werden bei den Prüfungen nach DIN 4102-15:1990-05 Abschnitt 4.4 Werte über die Rauch-

entwicklung festgestellt. Diese Werte sind vom Hersteller anzugeben. 
 

2.1.2 Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten 

Für die Verwendung in baulichen Anlagen sind für Kabel und Leitungen, nach Abschnitt 4.1 der 

EN 50575:2014+A1:201615 die mindestens erforderlichen Leistungen der Tabelle 2.1.2 zu entnehmen. 
 

Tabelle 2.1.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum 
Brandverhalten 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen 

 1 2 

1 nichtbrennbar Aca 

2 schwerentflammbar B1ca –s2 

3 schwerentflammbar und mit geringer Rauchentwicklung B1ca –s1 

4 normalentflammbar Eca 

Erläuterung zur Tabelle 2.1.2: …ca(cable) Brandverhaltensklasse von Kabeln 
 

2.2 Elektrische Kabelanlagen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 sind zum Nachweis des Funktionserhalts 

elektrischer Kabelanlagen unter Brandeinwirkung für Bauarten gemäß § 16a MBO1 die mindestens erforderlichen 

Funktionserhaltsklassen nach DIN 4102-12:1998-11 der Tabelle 2.2.1 zu entnehmen. 
 

Tabelle 2.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Funktionserhaltsklassen nach 
DIN 4102-12:1998-11 

 Anforderungen an den Funktionserhalt in 
Minuten 

Mindestens erforderliche 
Funktionserhaltsklassen nach 
DIN 4102-12:1998-11 

 1 2 

1 ≥ 30 E 30 

2 ≥ 60 E 60 

3 ≥ 90 E 90 

 
15 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 50575:2017-02. 
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3 Bedachungen 

3.1 Bedachungen mit Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme und 
Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-7:2018-11 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis der Eigenschaft einer Bedachung als Teil 

der baulichen Anlage bei einer Brandbeanspruchung von außen gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte 

Bedachung) die mindestens erforderliche Klasse für eine als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende 

Wärme geltende Bedachung nach DIN 4102-7:2018-11 in Verbindung mit DIN SPEC 4102-23:2018-07 der 

Tabelle 3.1 zu entnehmen. 
 

Tabelle 3.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-7:2018-11 

Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach DIN 4102-7:2018-11 

1 2 

Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und 
strahlende Wärme (harte Bedachung) 

widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme 

 

3.2 Bedachungen mit Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme bei 
Verwendung von Bauprodukten nach europäischen harmonisierten Spezifikationen und 
mindestens erforderliche Leistungen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis einer harten Bedachung unter 

Verwendung von Bauprodukten (EN 492:2012+A2:201816, EN 494:2012+A1:201517, EN 534:2006+A1:201018, 

EN 1873:200519, EN 13707:2004+A2:200920, EN 13956:201221, EN 14351-1:2006+A2:201622, EN 14783:201323 

und EN 14963:200624), die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, die 

mindestens erforderliche Leistungen der Tabelle 3.2 zu entnehmen.  
 

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse BROOF(t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß 

DIN EN 13501-5:2016-12, angegeben wird, gilt diese für die Bedachung nach A 2.1.9 nur, wenn die Ausführung 

der Bedachung den Ausführungen im zugehörigen Klassifizierungsdokument entspricht. 
 

Tabelle 3.2:  Bauaufsichtliche Anforderung und mindestens erforderliche Leistung 

Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung 

1 2 

Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und 
strahlende Wärme (harte Bedachung) 

BROOF(t1) 

 

4 Bauteile 

4.1 Tragende Bauteile 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden 

Teilen baulicher Anlagen sind bei Ermittlung der Standsicherheit im Brandfall nach Eurocode die Tabellen 4.1.1 

und 4.1.2 einzuhalten. 

 

Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfüllt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den Technischen Bau-

bestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nr. A 1.2 erfolgt ist. 

Für Bauteile nach nationalen technischen Regeln werden in den nachfolgenden Tabellen nur die bauordnungs-

rechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet.  

 
16 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 492:2018-07 

17 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 494:2015-12. 

18 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 534:2010-07. 

19 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1873:2006-03. 

20 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13707:2009-10. 

21 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13956:2013-03. 

22 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351-1:2016-12. 

23 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14783:2013-07. 

24 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14963:2006-12. 
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Tabelle 4.1.1A: Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende Bauteile, Bemessung nach Eurocode und 
zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Ermittelte Dauer der 
Standsicherheit im 
Brandfall in Min. gem. 
Eurocode1,** bei 
Einwirkung ETK nach 
DIN EN 19911,** 

Zusätzlich zum Eurocode zu  
beachtende Anwendungsregel 
für Bauarten unter Verwendung 
bestimmter Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* Baustoffen nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05 

2 aus normalentflammbaren Baustoffen nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05 

3 feuerhemmend ≥ 30 DIN 4102-4:2016-05 

4 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

≥ 302 DIN 4102-4:2016-05 

5 hochfeuerhemmend  
(tragende Teile brennbar, mit 
Dämmstoffen nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.44 

≥ 603 A 2.2.1.4 

6 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

≥ 602 DIN 4102-4:2016-05 

7 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

≥ 602 DIN 4102-4:2016-05 

8 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

≥ 902 DIN 4102-4:2016-05 

9 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

≥ 902 DIN 4102-4:2016-05 

10 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren*  
Baustoffen 

≥ 1202 - 

11 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe 
d mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.44 

≥ 603,** A 2.2.1.4 

12 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe 
d mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.44 

≥ 903,5,** 

 

A 2.2.1.4 

 A. Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 

1 DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1993-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1995-1-2:2010-12, 
DIN EN 1999-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2:2011-04,  
DIN EN 1991-1-2:2010-12, Abschnitt 3.2.1 

2 Für DIN EN 1995 nicht zutreffend, da Anforderungen zum Brandverhalten der tragenden Teile nicht eingehalten. 

3 Für DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1993-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1999-1-2:2010-12, 
DIN EN 1996-1-2:2011-04 nicht zutreffend 

4 Soweit bei der Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-2:2010-12 und DIN EN 1995-1-2/NA:2010-12 die 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nach Abschnitt 4.2 bzw. 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 
2.2.1.4 berücksichtigt werden soll, ist eine Bauartgenehmigung nach § 16a MBO1 erforderlich. Ausgenommen 
hiervon sind Bemessungen für Balken und Stützen gemäß DIN EN 1995-1-2:2010-12 Abschnitt 3.4.3. 

5 Im Zusammenhang mit DIN EN 1995-1-2:2010-12 Abschnitt 6 wird auf die Möglichkeit der DIN EN 1995-1-
1/NA:2010-12, NCI NA.12 ("Zimmermannsmäßige Verbindungen") hingewiesen.  

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 

** Die Bemessung nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. 

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 
 

Die Anforderung der Tabelle 4.1.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn aussteifende Bauteile mit ihren Verbindungen 

mindestens die gleiche ermittelte Dauer der Standsicherheit im Brandfall aufweisen. 
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Tabelle 4.1.2A:  Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende Bauteile und Zuordnung von Klassen 
(Tabellenwerte) nach Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 und zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, 
Abschnitt 4.2 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013
-06, zu Anhang B 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel für 
Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* Baustoffen nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend R 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 30 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 60 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

R 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 90 DIN 4102-4:2016-05 

8 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. und 
aus nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 120 DIN 4102-4:2016-05 

 A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2 

 

Die Anforderungen der Tabellen 4.1.1, Spalte 1 und 4.1.2, Spalte 1 sind nur erfüllt, wenn die diese Teile tragenden 

oder aussteifenden Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. 

 

4.2 Raumabschließende Bauteile 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausführung von raum-

abschließenden und ggf. tragenden Teilen baulicher Anlagen sind für die Bemessung der Feuerwiderstands-

fähigkeit nach Eurocode die Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 einzuhalten.  

Die Anforderungen in den Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 sind nur erfüllt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den 

Technischen Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2 erfolgt ist. 

 

Für Bauteile nach nationalen technischen Regeln werden in den nachfolgenden Tabellen nur die 

bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet. 
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4.2.1 Nichttragende raumabschließende Wände 

Tabelle 4.2.1A:  Bauaufsichtliche Anforderungen an nicht tragende raumabschließende Wände und 
Zuordnung von KIassen (Tabellenwert) nach Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-12 und DIN 
EN 1996-1/NA:2013-06 und zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu 
Anhang B 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel für 
Bauarten unter Verwendung 
bestimmter Baustoffe***  

 1 2 3 

1 feuerhemmend EI 30 DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile 
nichtbrennbar*) 

EI 90 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 120 DIN 4102-4:2016-05 

 A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 

Die Anforderung der Tabelle 4.2.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende Bauteile einen anderen 

Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht 

beeinträchtigen. 

 

4.2.2 Tragende raumabschließende Wände 

Tabelle 4.2.2A: Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende raumabschließende Wände und Zuordnung 
von Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-12 und 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 und zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu 
Anhang B bei einseitiger 
Brandbeanspruchung 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel  
für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 feuerhemmend REI 30 DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu 
Anhang B bei einseitiger 
Brandbeanspruchung 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel  
für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 Brandwand (feuerbeständig und 
aus nichtbrennbaren* Baustoffen) 

REI 90 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 90 DIN 4102-4:2016-05 

8 

 

Wand anstelle einer Brandwand 
(hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher) 

REI 60 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 60 DIN 4102-4:2016-05 

9 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

REI 120 DIN 4102-4:2016-05 

10 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
standsicher 

REI 120 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 120 DIN 4102-4:2016-05 

 * A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* * Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** ** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** *** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 

Die Anforderung der Tabelle 4.2.2, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende Bauteile einen anderen 

Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht 

beeinträchtigen.  

 

4.2.3 Tragende raumabschließende Decken 

Tabelle 4.2.3A: Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende raumabschließende Decken und 
Zuordnung von Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode und zusätzliche 
Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode** 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 oder DIN EN 1994-
1-2:2010-12, Abschnitt 4.3 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende Anwendung-
sregel für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 feuerhemmend REI 30 DIN 4102-4:2016-05  

2 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile 
nichtbrennbar*) 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode** 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 oder DIN EN 1994-
1-2:2010-12, Abschnitt 4.3 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende Anwendung-
sregel für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

7 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 120 DIN 4102-4:2016-05 

 A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 

Bei Decken ist der Nachweis gemäß Tabelle 4.2.3, Spalte 2 auch für Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand 
von oben nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu führen.  

 
Die Anforderung der Tabelle 4.2.3, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende Bauteile einen anderen 

Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht 

beeinträchtigen. 

 

Für Decken aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder Verbunddecken nach den Eurocodes 

DIN EN 1992-1-1:2011-01 bzw. DIN EN 1994-1-1:2010-12, die hinsichtlich der Tragfähigkeit im Brandfall 

(Kriterium R) bemessen wurden, gilt neben der Tabelle 4.1.1 Folgendes: 

 

◼ Für die Decken ist der Nachweis des Raumabschlusses (Kriterien E und I) für die jeweils in Tabelle 4.1.1, 

Spalte 2, angegebene Dauer auf Grundlage der in A 1.2 angegebenen Bestimmungen zu erbringen. 

◼ Bei Decken ist der vorher genannte Nachweis auch für Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben 

nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu führen. 

 

4.2.4 Tragende Bauteile, raumabschließende Decken, Brandwände und Wände anstelle von 
Brandwänden, Trennwänden, Wänden notwendiger Treppenräume und Fluren, Wände von 
offenen Gängen, Außenwände, selbstständige Unterdecken, Dächer, Treppen, Systemböden 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 sind für raumabschließende und/oder tragende Teile baulicher 

Anlagen nach Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 oder 

Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 16a MBO1 die mindestens erforderlichen Klassen nach 

Abschnitt 4.2, Tabelle 4.2.4, einzuhalten. 

 

Tabelle 4.2.4: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-2:1977-09 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* Baustoffen 

Keine Angabe der Klasse erforderlich. Es gilt Tabelle 1.1. 

2 aus schwerentflammbaren Baustoffen 

3 aus schwerentflammbaren Baustoffen 
nicht brennend abfallend oder 
abtropfend 

4 aus normalentflammbaren Baustoffen 

5 feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30-B1 

6 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 30-A1 

7 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen** 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60-AB2,3 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 

8 hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.44 

hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 

- 

9 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60-A2,3 

10 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nicht brennbar*)** 

Feuerwiderstandsklasse F 90 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90-AB5,6 

11 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90-A5,6 

12 Brandwand (auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

Brandwand - 

13 Wand in der Bauart von Brandwänden 
(feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

Wand in der Bauart von Brandwänden 
(feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

- 

14 Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.44 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 

- 

15 Wand anstelle einer Brandwand  
hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

- 

16 Wand anstelle einer Brandwand  
hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren** Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

- 

17 Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der 
tragenden und aussteifenden Teile des 
Gebäudes, mindestens jedoch 
feuerhemmende Bauteile, und von 
außen nach innen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben 

Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aus-
steifenden Teile des Gebäudes, 
mindestens jedoch feuerhemmende 
Bauteile, und von außen nach innen 
die Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben 

F 30-B (von innen) 
und F90-B (von 
außen) 

18 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 120 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 120-A 

19 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* Baustoffen 
auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Brandwand mit einer höheren 
Feuerwiderstandsdauer von 120 min 

- 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 

20 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.48 

Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.47 

- 

21 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.44 

Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.47 

- 

22 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d   
als Wand anstelle einer Brandwand 

(auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Min. 
und aus brennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 5 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.48 

Wand anstelle einer Brandwand 

(auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Min. 
und aus brennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 5 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.47 

- 

 1 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 30 zulässig. 
2 Der Nachweis und die Zuordnung erfolgen nach Tabelle 4.3.1. 
3 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 60 zulässig. 
4 Eine Bauartgenehmigung nach § 16a MBO ist erforderlich, es sei denn, dass Bauarten nach DIN 4102-4:2016-05 

oder nach DIN EN 1995-1-2:2010-12 und die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung gemäß Abschnitt 4.2 
oder 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 angewendet und die Anschlüsse nach der technischen 

Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 ausgeführt werden. 
5 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 90 zulässig. 
6 Tragende Bauteile müssen nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.6, unter entsprechender Last geprüft sein. 
7 Es ist eine brandschutztechnische wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen nach der technischen 

Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 erforderlich, soweit nicht in Abschnitt 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 
2.2.1.4 Erleichterungen gestattet sind. 

8 Eine Bauartgenehmigung nach § 16a MBO ist erforderlich. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** In Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen. 

 

Die Anforderung der Tabelle 4.2.4, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende Bauteile einen anderen 

Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den ggf. erforderlichen Raumabschluss nach lfd. Nr. A 

2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. 

 

4.3 Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für tragende 
und/oder raumabschließende Bauteile 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten 

technischen Spezifikationen für tragende und/oder raumabschließende Teile baulicher Anlagen sind die 

mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen. 

 

Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfüllt, wenn die erforderlichen Leistungen auf Grundlage von 

Bemessung oder soweit erforderlich einer Prüflastermittlung bei Brandprüfungen nach den Technischen 

Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2, erfolgt sind. 

 

Entsprechend A 2.1.3.3.1 ist bei Anforderungen zum Raumabschluss der Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit 

für jede der möglichen Richtungen der Brandeinwirkung zu führen (z. B. sowohl von innen nach außen als auch 

von außen nach innen sowie sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben). 

 

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter 

Verwendung von o.g. Bauprodukten ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

 

Für Bauteile nach harmonisierten technischen Spezifikationen werden in den nachfolgenden Tabellen nur die 

bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet. 
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4.3.1.1 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendung 
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen25 für tragende sowie 
tragende und raumabschließende Bauteile und mindestens erforderliche Leistungen 
ausgenommen Bauprodukte nach 4.3.1.2 

Tabelle 4.3.1.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen 

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit Brandverhalten 

ohne 
Raumabschluss1 

mit Raumabschluss 

 1 2 3 4 

1 aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

- - A2 – s1,d0** 

2 aus schwerentflammbaren* 
Baustoffen 

- - C – s2,d2** 

3 aus normalentflammbaren* 
Baustoffen 

- - E – d2 

4 feuerhemmend R 30 REI 30 E – d2 

5 feuerhemmend mit einseitiger2 
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen 

- REI 30 

 
nichtbrennbare* 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

6 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 30 REI 30 A2 – s1,d0**  

7 hochfeuerhemmend (tragende 
Teile brennbar, Dämmstoffe 
nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch 
wirksamer Bekleidung von 
60 Min. aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen) nach Abschnitt 4 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43  

R 60 
brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K260 

REI 60 
brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K260 

Dämmstoffe, 
brandschutz-
technisch wirksame 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

8 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 60 REI 60 A2 – s1,d0** 

9 hochfeuerhemmend und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen4 

R 60 REI 602 wesentliche Teile:  
A2 – s1,d0** 
 

im Übrigen: E – d2 

10 Wand anstelle einer 
Brandwand 
hochfeuerhemmend (aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
auch unter zusätzlicher mech-
anischer Beanspruchung 
standsicher)  

- REI 60-M A2 – s1,d0** 

11 Wand anstelle einer 
Brandwand  
hochfeuerhemmend und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
standsicher 

- REI 60-M wesentliche Teile:  
A2 – s1,d0** 
 

im Übrigen: E – d2 

 
25 Ausgenommen Bauteile nach B 2.2.1.6 aus Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen. 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit Brandverhalten 

ohne 
Raumabschluss1 

mit Raumabschluss 

 1 2 3 4 

12 Wand anstelle einer 
Brandwandhochfeuer-
hemmend (tragende Teile 
brennbar, Dämmstoffe 
nichtbrennbar* mit brand-
schutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
standsicher) nach Abschnitt 4 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr.  A 2.2.1.43 

- REI 60-M 
brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K260 

tragende und 
aussteifende  
Teile: E 
im Übrigen A2 – 
s1,d0** 

13 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen, nach Abschnitt 5 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43, mit raum-
seitiger brandschutztechnisch 
wirksamer Bekleidung von 
30 Min. aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen nach Abschnitt 5.2 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43, und mit 
einseitiger Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
gemäß § 35 Abs. 5 MBO i. V. 
m. A 2.1.12, auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 
(Treppenraumwand) 

- REI 60-M 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K230 

brandschutz-
technisch wirksame 
Bekleidung, 
nichtbrennbare* 
Bekleidung 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

14 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nicht 
brennbar*)4 

R 90 REI 902 A2 – s1,d0**; 
im Übrigen E – d2 

15 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 90 REI 90 A2 – s1,d0**  

16 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen 

R 120 REI 120 A2 – s1,d0** 

17 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

- REI 120-M4 A2 – s1,d0** 

18 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von 
60 Min. oder 90 Min. und aus 
brennbaren Baustoffen, nach 
Abschnitt 5 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43 

R 60 oder R 90 

 

-    

 

E – d2 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit Brandverhalten 

ohne 
Raumabschluss1 

mit Raumabschluss 

 1 2 3 4 

19 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von 60 
Min. oder 90 Min. und aus 
brennbaren Baustoffen nach 
Abschnitt 5 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43, und brand-
schutztechnisch wirksamer 
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen nach 
Abschnitt 5.2 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43  

R 60 oder R 90 REI 60 oder REI 90 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K230 

brandschutz-
technisch wirksame 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

20 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
30 Min. oder 90 Min. und aus 
brennbaren Baustoffen nach 
Abschnitt 5 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43, und mit einseitiger 
Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
gemäß § 36 Abs. 6 MBO i. V. 
m. A 2.1.12 (Flurwand) 

- REI 30 oder REI 90 

 

nichtbrennbare* 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

21 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von 
30 Min. oder 90 Min. und aus 
brennbaren Baustoffen nach 
Abschnitt 5 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43, und brandschutz-
technisch wirksamer 
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen nach 
Abschnitt 5.2 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43, und mit einseitiger 
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen gemäß § 36 
Abs. 6 MBO i. V. m. A 2.1.12 
(Flurwand) 

- REI 30 oder REI 90 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K230 

brandschutz-
technisch wirksame 
Bekleidung, 
nichtbrennbare* 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

22 Brandwand*** - REI 90-M A2 – s1,d0** 

23 Wand in der Bauart von 
Brandwänden (auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung 
feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

- REI 90-M A2 – s1,d0** 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit Brandverhalten 

ohne 
Raumabschluss1 

mit Raumabschluss 

 1 2 3 4 

24 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d 
als Wand anstelle einer 
Brandwand (auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43) mit 
brandschutztechnisch 
wirksamer Bekleidung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen, 
nach Abschnitt 5.2 der 
technischen Regel gemäß lfd. 
Nr. A 2.2.1.43 

- REI 60-M 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
K230 

 

brandschutz-
technisch wirksame 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

 1 Für die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gemäß 
DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklärung zusätzlich zu nennen. 

2 gemäß § 35, Abs. 5; § 36, Abs. 6 und § 39 Abs. 2 MBO i. V. m. A 2.1.12 
3 Für Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 gilt für die Bemessung und 

Verwendung die technische Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 
4 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0** gemäß Tabelle 1.2 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 

** Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.  
*** Die Brandwand muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 

Die Anforderung der Tabelle 4.3.1.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Hinsichtlich des Brandverhaltens der Bauprodukte gilt Tabelle 1.2. 

Liegen die Voraussetzungen nach der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 gemäß der Tabelle 4.3.1.1, 

Fußnote 3, nicht vor, ist in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, 

Bemessung und Ausführung unter Verwendung von o. g. Bauprodukten ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 

erforderlich. 
 

4.3.1.2 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendung 
von Bauprodukten nach DIN EN 13964:2014-08 für raumabschließende Bauteile als nichttragende 
Unterdecken mit einer Brandbeanspruchung nur von unten oder von unten nach oben sowie von 
oben nach unten und mindestens erforderliche Leistungen 

Tabelle 4.3.1.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen 

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit der Unterdecke Brandverhalten 
der Unterdecke 

mit einer Brand-
beanspruchung nur 
von unten 

mit einer Brand-
beanspruchung von 
unten nach oben und 
von oben nach unten 

 1 2 3 4 

1 aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

- - A2 – s1,d0** 

2 aus schwerentflammbaren 
Baustoffen, nicht brennend 
abfallend oder abtropfend* 

- - C – S2,d0** 

3 feuerhemmend von unten nach oben 

EI 30 (ab) 

von unten nach oben 
und  
von oben nach unten 

EI 30 (ab) 

E – d2 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit der Unterdecke Brandverhalten 
der Unterdecke 

mit einer Brand-
beanspruchung nur 
von unten 

mit einer Brand-
beanspruchung von 
unten nach oben und 
von oben nach unten 

 1 2 3 4 

4 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

von unten nach oben 

EI 30 (ab) 

von unten nach oben 
und  
von oben nach unten 

EI 30 (ab) 

A2 – s1,d0** 

5 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren*Baustoffen 

von unten nach oben 

EI 60 (ab) 

von unten nach oben 
und  
von oben nach unten 

EI 60 (ab) 

A2 – s1,d0** 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

von unten nach oben 

EI 90 (ab) 

von unten nach oben 
und  
von oben nach unten 

EI 90 (ab) 

A2 – s1,d0** 

 * Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 

4.3.1.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte nach Tabelle 4.3.1.2 

1. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die gemäß der Einbauanleitung des Herstellers zu 

beschreibenden an das Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit 

die Anforderungen an die bauliche Anlage einhalten. Diese Bauteile müssen so bemessen sein, dass 

sie den Einwirkungen aus der Benutzung des Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem 

Bauprodukt im Brandfall widerstehen. Die Anforderungen an der Tabelle 4.3.1.2 ist nur erfüllt, wenn 

anschließende, raumabschließende Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit 

aufweisen. 

2. Die Anforderungen der Tabelle 4.3.1.2 an Unterdecken mit einer Brandbeanspruchung nur von unten 

werden nur erfüllt, wenn die Decke, an die diese Unterdecke angebaut wird, die Anforderungen bei 

Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben nach unten) entsprechend der Anforderung in lfd. 

Nr. A 2.1.8 erfüllt. 

3. Die Verwendung von Unterdecken ist nur zulässig, wenn die Art der Befestigung an vertikalen und/oder 

horizontalen Bauteilen entsprechend des Klassifizierungsberichtes aus der Einbauanleitung des 

Herstellers ersichtlich ist. 

4. Die Verwendung von Unterdecken mit Einbauten (wie Leuchten, Lautsprechern, Lüftungsbauteilen etc.) 

ist nur zulässig, wenn dies im Klassifizierungsbericht ausgewiesen ist und die Einbauart aus der 

Einbauanleitung des Herstellers ersichtlich ist. 

5. Die Verwendung von Unterdecken mit Revisionsöffnungen ist nur zulässig, wenn dies im 

Klassifizierungsbericht ausgewiesen ist und die Einbauart für die Revisionsöffnung aus der 

Einbauanleitung des Herstellers ersichtlich ist. 
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4.3.2 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendung 
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für nichttragende Wände, 
nichttragende Trennwände oder Wände notwendiger Flure, Wände offener Gänge und 
mindestens erforderliche Leistungen 

Tabelle 4.3.2: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen 

 Bauaufsichtliche  
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit  Brandverhalten 

 1 2 3 

1 aus normalentflammbaren 
Baustoffen 

- E – d2 

2 aus normalentflammbaren 
Baustoffen mit 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 30 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen, 
nach Abschnitt 5.2 der 
technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.4 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
je nach Verwendung ein- oder 
beidseitig K230 

brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**, 

im Übrigen: E – d2 

3 feuerhemmend EI 30 E – d2 

4 feuerhemmend mit einseitiger1 
Bekleidung aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

EI 30 

 

nichtbrennbare* Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

5 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 30 A2 – s1,d0** 

6 hochfeuerhemmend (tragende 
Teile brennbar, Dämmstoffe 
nichtbrennbar* mit 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen)2 

nach Abschnitt 4 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.43 

EI 60- 
brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung: 
beidseitig K260 

Dämmstoffe und 
brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**, 

im Übrigen: E – d2 

7 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60 A2 – s1,d0** 

8 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
(tragende und aussteifende Teile 
nichtbrennbar)2,4 

EI 60 wesentliche Teile:  
A2 – s1,d0**, 

im Übrigen: E – d2 

9 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nicht 
brennbar*)2,4 

EI 90 A2 – s1,d0**, 

im Übrigen E – d2 

10 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 90 A2 – s1,d0**  

11 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 120 A2 – s1,d0** 

12 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 
60 Min. oder 90 Min. und aus 
brennbaren Baustoffen nach 
Abschnitt 5 der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.43, 
mit brandschutztechnisch 
wirksamer Bekleidung von 30 
Min. aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen, nach Abschnitt 5.2 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43 

EI 60 oder EI 90 

brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung:  
beidseitig K230 

brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung, nichtbrennbare 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 2023/1 (Quelle: DIBt-Mitteilungen)



Anhang 4   Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen   

 

 
Seite 190 von 352 

 Bauaufsichtliche  
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit  Brandverhalten 

 1 2 3 

13 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von 30 Min. 
oder 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.43 und mit einseitiger 
Bekleidung aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen gemäß § 36 Abs. 6 
MBO i. V. m. A 2.1.12 (Flurwand, 
offener Gang) 

EI 30 oder EI 90 nichtbrennbare* Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

14 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, 
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfähigkeit von 30 Min. 
oder 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43, und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen nach Abschnitt 5.2 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.43, und mit 
einseitiger Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
gemäß § 36 Abs. 6 MBO i. V. m. 
A 2.1.12 (Flurwand, offener 
Gang) 

EI 30 oder EI 90 
brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung:  
einseitig K230 

brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung, nichtbrennbare* 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

 1  gemäß § 35, Abs. 5; § 36, Abs. 6 und § 39 Abs. 2 MBO i. V. m. A 2.1.12 und A 2.1.13 

2 Teile innerhalb des Bauteils zur Gewährleistung der Standsicherheit (Eigengewicht) und Gebrauchstauglichkeit. 
3 Für Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 gilt für die Bemessung und 

Verwendung die technische Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 
4 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0** gemäß Tabelle 1.2. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1. 1. 
** Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3. 

 

Die Anforderung der Tabelle 4.3.2, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach 

lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. Hinsichtlich des Brandverhaltens der Bauprodukte gilt Tabelle 1.2. 

 

4.3.3 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendung 
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für nichttragende 
Außenwände (mit Raumabschluss) und mindestens erforderliche Leistungen 

Tabelle 4.3.3: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen 

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit  Brandverhalten 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

- A2 – s1,d0** 

2 aus schwerentflammbaren 
Baustoffen 

- C – s2,d2** 

3 aus schwerentflammbaren 
Baustoffen nicht brennend 
abfallend oder abtropfend 

- C – s2,d0** 

4 aus normalentflammbaren 
Baustoffen 

- E – d2 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit  Brandverhalten 

 1 2 3 

5 feuerhemmend von innen nach außen: 

E 30 (i→o) und  
von außen nach innen: 

EI 30-ef (io) 

E – d2 

6 feuerhemmend mit einseitiger 
Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

gemäß § 36 Abs. 61 MBO i. V. 
m. A 2.1.12  

EI 30 

 
nichtbrennbare Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

7 feuerhemmend mit einseitiger 
Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

gemäß § 35 Abs. 51 und § 39 
Abs. 2 MBO i. V. m. A 2.1.12 
und A 2.1.13 

von innen nach außen: 

E 30 (i→o) und  
von außen nach innen: 

EI 30-ef (io) 

nichtbrennbare* Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

8 feuerhemmend mit einer 
brandschutztechnisch 
wirksamen Bekleidung von 
30 Min. aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen nach Abschnitt 5.2 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.4 

von innen nach außen: 

E 30 (i→o) und  
von außen nach innen: 

EI 30-ef (io) 

brandschutztechnisch wirksamen 
Bekleidung: K230 

nichtbrennbare* Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

9 feuerhemmend mit einer 
brandschutztechnisch 
wirksamen Bekleidung von 
30 Min. aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen nach Abschnitt 5.2 
der technischen Regel gemäß 
lfd. Nr. A 2.2.1.4, und mit 
einseitiger Bekleidung aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 
gemäß § 36 Abs. 6 MBO i. V. 
m. A 2.1.12 (offener Gang) 

EI 30  

brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung: K230 

brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung, nichtbrennbare* 
Bekleidung: 
A2 – s1,d0**; 
im Übrigen: E – d2 

10 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

von innen nach außen: 

E 30 (i→o) und  
von außen nach innen: 

EI 30-ef (io) 

A2 – s1,d0**  

11 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile 
nichtbrennbar*)2,3 

von innen nach außen: 

EI 90 (i→o) und 
von außen nach innen: 

EI 90-ef (io) 

wesentliche Teile: 

A2 – s1,d0**, 

im Übrigen: E – d2 

12 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

von innen nach außen: 

EI 90 (i→o) und  
von außen nach innen: 

EI 90-ef (io) 

A2 – s1,d0** 

 1 beidseitig zu bekleiden, wenn Treppenraumwand gleichzeitig Wand des offenen Ganges ist 

2 Teile innerhalb des Bauteils zur Gewährleistung der Standsicherheit (Eigengewicht) und Gebrauchstauglichkeit. 
3 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0** gemäß Tabelle 1.2. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2. 
** Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.  

 

Die Anforderung der Tabelle 4.3.3, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr. 

A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. Hinsichtlich des Brandverhaltens der Bauprodukte gilt Tabelle 1.2. 
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5 Abschlüsse 

5.1 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse sowie dicht- und selbstschließende Abschlüsse 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei 

Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 sind 

die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 zu entnehmen. 

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei 

Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, 

sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.1.4 zu entnehmen. 

 

◼ Tore als Feuerschutzabschlüsse nach EN 16034:201426 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:201627 

erfüllen nicht die Anforderungen hinsichtlich des elektromotorischen Öffnens und Schließens gemäß A 2.1.6. 

 

5.1.1 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse im Inneren von baulichen Anlagen nach 

Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1, ausgenommen Förderanlagenabschlüsse 

Tabelle 5.1.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen 

 Bauaufsichtliche Anforderungen Mindestens erforderliche Klasse gemäß 
Verwendbarkeitsnachweis 

 1 2 

1 feuerhemmend und  
selbstschließend dichtschließend 

T 30 

2 feuerhemmend und  
selbstschließend rauchdicht 

T 30-RS 

3 hochfeuerhemmend und  
selbstschließend dichtschließend 

T 60 

4 hochfeuerhemmend und  
selbstschließend rauchdicht 

T 60-RS 

5 feuerbeständig und 
selbstschließend dichtschließend 

T 90 

6 feuerbeständig und 
selbstschließend rauchdicht 

T 90-RS 

7 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten und 
selbstschließend dichtschließend 

T 120 

8 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten und 
selbstschließend rauchdicht 

T 120-RS 

9 rauchdicht und 
selbstschließend 

RS 

 

5.1.2 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse in Außenwänden von baulichen Anlagen, 
ausgenommen Förderanlagenabschlüsse  

Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 5.1.1. Für die Außenanwendung müssen zusätzlich das Differenzklima 

nach EN 14351-1:2006+A2:201622 und die Verformungsklassen nach EN 12219:199928 nachgewiesen sein. Zur 

Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind mindestens die Klassen 2(d) und 2(e) erforderlich. 

5.1.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.1.1 

Die Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen sind Bestandteil der Verwendbarkeitsnachweise nach 

§ 17 MBO1. 

  

 
26 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16034:2014-12. 

27 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241:2016-12. 

28 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12219:2000-06 
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5.1.4 Bauprodukte nach EAD Nr. 020029-00-1102 und EAD Nr. 020062-00-1102 sowie nach 

EN 16034:201426 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:201627 zur Verwendung im Inneren von 
baulichen Anlagen als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse 

Tabelle 5.1.4: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen und weitere 
Merkmale  

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen Weitere Merkmale 

Feuerwiderstandsfähigkeit und 
Rauchdichtigkeit für Bauprodukte als 
Abschlüsse1,2 

Brandverhalten 

 1 2 3 

1 feuerhemmend, 
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 30 

Sa 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

E – d2 

2 hochfeuerhemmend, 
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 60 

Sa 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

3 feuerbeständig, 
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 90 

Sa 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

4 feuerhemmend, 
rauchdicht 
selbstschließend 

EI2 30 

S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

5 hochfeuerhemmend, 
rauchdicht 
selbstschließend 

EI2 60 

S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

6 feuerbeständig, 
rauchdicht 
selbstschließend 

EI2 90 

S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

7 rauchdicht und 
selbstschließend 

S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2  

 1 Die mindestens erforderlichen Leistungen müssen für beide Seiten des Abschlusses geprüft sein. 
2 Dauerfunktionsprüfung: 

 Klasse 5 für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (Drehflügelabschlüsse), Schlupftüren in Toren sowie 
Bauprodukte nach EN 13241:2003 + A2:2016, die gemäß Abschnitt A 2.1.6 als Türen gelten] mind. Klasse 2 für 
sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse (z. B. Klappen, Tore) 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 
** Hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten gilt Tabelle 1.2. Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.  
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5.1.5 Bauprodukte nach EN 16034:201426 in Verbindung mit EN 14351-1:2006+A2:201622 oder 

EN 13241:2003+A2:201627 für die Verwendung als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse in 
Außenwänden von baulichen Anlagen 

Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 5.1.4. Für die Außenanwendungen müssen zusätzlich das 

Differenzklima nach EN 14351-1:2006+A2:201622 und die Verformungsklasse nach EN 12219:199928 

nachgewiesen sein. Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind mindestens die Klassen 2(d) und 2(e) 

erforderlich. 

5.1.6 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.1.4 und 5.1.5 

Für die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse gelten DIN 18093:2017-10 

und die folgenden Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen: 

 

1. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die gemäß DIN 18093:2017-10, Abschnitt 3.2 in der 

Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der 

Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche Anlage einhalten. Diese Bauteile müssen so 

bemessen sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung des Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem 

Bauprodukt im Brandfall widerstehen. 

2. Die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist nur zulässig, wenn bei Schiebe-, Hub- oder 

Rollabschlüssen, auch solchen, die nach A 2.1.6 als Türen gelten, und Feuer- und Rauchschutzvorhängen, die 

nicht in Fluchtrichtung öffnen, eine Tür, die sich in Fluchtrichtung öffnen lässt, in unmittelbarer Nähe angeordnet 

ist. 

3. Sogenannte Seiten- und/oder Sturzklappen in Verbindung mit Bauprodukten als Feuer- und/oder 

Rauchschutzabschlüsse sind von EN 16034:201426 nicht erfasst. Für die Planung, Bemessung und Ausführung 

gibt es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

4. Die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse für den 

nichtfußbodengleichen Einbau (Höhe > 500 mm über OKF des Raumes) ist nur zulässig, wenn dies geprüft und in 

der Einbauanleitung angegeben ist. 

5. Der Sturz/das Bauteil über einem Bauprodukt als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss muss statisch 

und so bemessen werden, dass das Bauprodukt als Abschluss (außer seinem Eigengewicht) keine zusätzliche 

Belastung erhält.  

6. Auf beiden Seiten von Bauprodukten als Schiebe-, Hub- und Rollabschlüssen sind sichtbare Hinweise 

anzubringen, dass der Schließbereich dauerhaft von jeglichen Gegenständen freigehalten werden muss, die den 

Schließvorgang des jeweiligen Abschlusses behindern könnten. Schiebe-, Hub- und Rollabschlüsse sind mit einer 

audiovisuellen Warnanlage auszurüsten, die das Schließen ankündigt. Ein einmal eingeleiteter Schließvorgang darf 

nur zum Zwecke des Personenschutzes unterbrochen werden können. Der Schließvorgang muss sich nach 

Freiwerden des Schließbereichs selbstständig fortsetzen.  

7. Ein Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss im Inneren von baulichen Anlagen darf mit einer für den 

Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss geeigneten Feststellanlage ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit an 

diesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist. 

8. Die Angabe "freigegeben" zum Merkmal "Fähigkeit zur Freigabe" in der Leistungserklärung bedeutet nur, 

dass eine Feststellvorrichtung und keine Feststellanlage vorhanden ist. 

9. Die Entscheidung zur Verwendung eines Feuerschutzvorhangs kann nur unter Berücksichtigung 

nachfolgender Kriterien erfolgen: 

◼ zu erwartende Luftströmungen, z. B. durch natürliche Thermik oder künstliche Belüftungsanlagen, die das 

sichere Schließen beeinflussen würden, 

◼ der vorhandenen Formstabilität gegenüber einstürzenden oder umfallenden Trümmerteilen, Bauteilen oder 

Gegenständen, 

◼ der Rauchdichtigkeit und 

◼ des Verhaltens bei Druckverhältnissen, die von denen nach EN 1634-1:2014+A1:201829 abweichen, 

◼ des Abrollens des Vorhangs bei Druckdifferenzen.  

Es dürfen Feuerschutzvorhänge nur in den Abmessungen verwendet und eingebaut werden, für die auch eine 

Prüfung erfolgt ist. Eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr Feuerschutzvorhängen, auch eine solche mit 

Trennung durch Stützelemente, ist nicht zulässig.  

 
29 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1634-1:2018-4 
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10. Die Entscheidung zur Verwendung eines Rauchschutzvorhangs kann nur unter Berücksichtigung 

nachfolgender Kriterien erfolgen: 

◼ zu erwartende Luftströmungen, z. B. durch natürliche Thermik oder künstliche Belüftungsanlagen, die das 

sichere Schließen beeinflussen würden, 

◼ vorhandene Formstabilität gegenüber einstürzenden oder umfallenden Trümmerteilen, Bauteilen oder 

Gegenständen, 

◼ Verhalten bei Druckverhältnissen, die von denen nach EN 1634-3:2005-0130 abweichen. 

Es dürfen Rauchschutzvorhänge nur in den Abmessungen verwendet und eingebaut werden, für die auch eine 

Prüfung erfolgt ist. Eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr Rauchschutzvorhängen, auch eine solche mit 

Trennung durch Stützelemente, ist nicht zulässig. 

11. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die Anforderungen im 

Hinblick auf die Brandeinwirkung von beiden Seiten und die Rauchentwicklung nach A 2.1.6 für den Abschluss 

eingehalten sind. 

Die Verwendung in Rettungswegen ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die 

Anforderungen im Hinblick auf die Schließmittel und die Möglichkeit des manuellen Öffnens nach A 2.1.6 erfüllt 

sind. 

 

5.2 Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschlüssen im 

Zuge bahngebundener Förderanlagen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 sind die mindestens 

erforderlichen Klassen und Bezeichnungen dem Abschnitt 5.2.1 zu entnehmen. 

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschlüssen im 

Zuge bahngebundener Förderanlagen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die 

mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.2.2 zu entnehmen. 

 

5.2.1 Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen klassifiziert nach 
DIN 4102-5:1977-05 

Tabelle 5.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung der Klasse nach DIN 4102-5:1977-05 

 Bauaufsichtliche Anforderung Feuerschutzabschlüsse in Förderanlagen 

 1 2 

1 feuerhemmend, dicht- und selbstschließend T 30 

2 hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend T 60 

3 feuerbeständig und selbstschließend T 90 

 
 

5.2.2 Bauprodukte als Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Förderanlagen nach 
EAD 350022-01-1107 

Tabelle 5.2.2: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen  

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen1 

Feuerwiderstands-
fähigkeit 

Brandverhalten  Elektromotorisches 
Öffnen und/oder 
Schließen 

 1 2 3 4 

1 feuerhemmend, dicht- 
und selbstschließend 

EI2 30 
C 
Dauerfunktionsprüfung2 

E – d2 Angabe: Anhang B2 
und B3 des EAD 
erfüllt 

2 hochfeuerhemmend, 
dicht- und 
selbstschließend 

EI2 60 
C 
Dauerfunktionsprüfung2 

E – d2 Angabe: Anhang B2 
und B3 des EAD 
erfüllt 

 
30 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1634-3:2005-01 
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3 feuerbeständig, dicht- 
und selbstschließend 

EI2 90 
C 
Dauerfunktionsprüfung2 

E – d2 Angabe: Anhang B2 
und B3 des EAD 
erfüllt 

 
1 Die mindestens erforderlichen Leistungen müssen für beide Seiten des Abschlusses erklärt sein. 

2 Dauerfunktionsprüfung: 
 Klasse 5 (200.000 Zyklen) für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen als 

planmäßig geschlossene Abschlüsse] 
 Klasse 2 (10.000 Zyklen) für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen als 

planmäßig offene Abschlüsse 

 

5.2.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte nach 5.2.2 

1. Allgemeines 

Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das 

Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche 

Anlage einhalten. Diese Bauteile müssen so bemessen sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung des 

Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt im Brandfall widerstehen. 

 

Der Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Förderanlagen (im Folgenden Förderanlagenabschluss 

genannt) muss am Verwendungsort eingebaut werden.  

 

Der Einbau ist nur von Unternehmen auszuführen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und 

die durch den Hersteller geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis ihrer Fachkunde vom Hersteller 

darüber eine Bestätigung vorlegen können. 

Der Förderanlagenabschlussdarf mit einer geeigneten Feststellanlage ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit an 

diesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.  

Sofern der Förderanlagenabschluss bereits herstellerseitig mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet ist, muss 

diese den Bestimmungen der Bauartgenehmigung der verwendeten Feststellanlage entsprechen. 

 

2. Einbauanleitung 

Der Hersteller hat eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung 

in deutscher Sprache bereitzustellen. Diese muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

◼ Angaben für den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Bauteile, zulässige Befestigungs-

mittel, Anzahl und Abstände der Befestigungspunkte, Fugenausbildung), 

◼ Hinweise zu ggf. erforderlichen Schweißarbeiten an der Konstruktion des Feuerschutzabschlusses, 

◼ Hinweise auf zulässige Zubehörteile für den Feuerschutzabschluss (z. B. Dämpfungseinrichtungen), 

◼ Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile, 

◼ Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge beim Einbau, 

◼ Hinweise auf die Einstellung der Schließgeschwindigkeit des Feuerschutzabschlusses, 

◼ Hinweise bezüglich der Anwendung von Feststellanlagen, 

◼ Angaben zu Schnittstellen für das Schließen des Förderanlagenabschlusses,  

◼ Angaben zur Wartung und Instandhaltung. 

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung den Förderanlagenabschluss einzubauen, dem Bauherrn 

die Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, die 

ebenfalls zu übergeben ist. 

 

3. Steuerung von Förderanlagenabschluss und Förderanlage im Schließbereich der Wandöffnung 

Durch geeignete Maßnahmen, die mit dem Hersteller der Förderanlage abgestimmt sein müssen, ist dafür Sorge 

zu tragen, dass bei Auslösen der Feststellanlage der Fördervorgang unterbrochen wird und im Öffnungsbereich 

des Förderanlagenabschlusses befindliches Fördergut diesen Bereich verlässt.  

 

4. Wartung und Prüfung 

Entsprechend der Einbauanleitung hat der Betreiber die notwendigen Wartungen und Prüfungen durchzuführen 

und zu dokumentieren. 

 

Monatliche Überprüfung 

Der Förderanlagenabschluss muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er muss mindestens einmal monatlich 

vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft überprüft werden. Diese monatliche Überprüfung 
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muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in 

einem Prüfbuch zu vermerken. Der Hersteller des Förderanlagenabschlusses hat den Betreiber der Förderanlage 

schriftlich über diese Forderung zu unterrichten. 

 

Jährliche Prüfung und Wartung 

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, jährlich eine Prüfung auf störungsfreie Arbeitsweise des Förderanlagen-

abschlusses im Zusammenwirken mit der Förderanlage und der Feststellanlage sowie unabhängig von den Fristen 

der Einbauanleitung eine entsprechende Wartung vorzunehmen. Die jährliche Prüfung und Wartung muss von einer 

Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in dem Prüfbuch zu 

vermerken. 

 

5.3 Fahrschachttüren 

Fahrschachttüren nach Teil C, Kapitel C 2, lfd. Nrn. C 2.6.2 bis C 2.6.4, für Aufzüge in Fahrschachtwänden nach 

A 2.1.13 der Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllen die Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO1 nur, wenn 

folgende Verwendungsregeln eingehalten sind: 

a. sie werden in massive raumabschließende Wände aus Mauerwerk oder Beton eingebaut, 

b. die Fahrkörbe müssen überwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden (Fahrkörbe gelten 

als überwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, wenn die tragenden und aussteifenden Teile 

des Fahrkorbs aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die übrigen Teile des Fahrkorbs (wie Wand- 

und Deckenbekleidungen, Fußbodenbeläge, Lüftungs- und Beleuchtungsabdeckungen) keinen höheren 

Anteil an brennbaren, mindestens normalentflammbaren Baustoffen aufweisen als 2,5 kg je m2 Fahrkorb-

innenfläche), 

c. die Türen müssen so gesteuert werden, dass sie nur so lange offen bleiben, wie es das Betreten oder 

Verlassen des Fahrkorbs erfordert; jeweils zwei übereinanderliegende Türen verhindern im geschlossenen 

Zustand eine Brandübertragung vom Brandgeschoss ins darüber liegende Geschoss, 

d. die Türen müssen, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch feuerbeständige Bauteile 

getrennt und an diesen befestigt werden, und 

e. der Fahrschacht muss eine Öffnung zur Rauchableitung gemäß § 39 Abs. 3 Satz 1 MBO1 aufweisen.  

 

Fahrschachttüren mit der Klassifizierung "E 30/60/90" nach EN 81-58:201831 zum Einbau in feuerhemmende, 

hochfeuerhemmende oder feuerbeständige raumabschließende Fahrschachtwände nach A 2.1.13 erfüllen die 

Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO1 nur, wenn die Anforderungen nach den Buchstaben b, c und e erfüllt 

sind und die Fahrschachttüren, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch Bauteile getrennt und an 

diesen befestigt werden, die die Feuerwiderstandsfähigkeit der Fahrschachtwand aufweisen. Das Brandverhalten 

der Komponenten der Fahrschachttür ist nachzuweisen; sie müssen mindestens normalentflammbar sein. 

 

5.4 Dichtschließende Türen 

Türen sind dann dichtschließend oder schließen dicht, wenn sie formstabile Türflügel haben und mit dreiseitig 

umlaufenden dauerelastischen Dichtungen ausgestattet sind, die aufgrund ihrer Form (Lippen-/Schlauchdichtung) 

und des Dichtungsweges bei geschlossenen Türen nach dem Einbau sowohl an den Zargen als auch an den 

Türflügeln anliegen. Türflügel sind dann formstabil, wenn sie geschlossen sind und Verformungen ≤ 4 mm, bezogen 

auf die Türflügelebene in Längsrichtung (im Sinne von RAL-GZ 426/1), aufweisen. 

 

Für die Außenanwendung müssen zusätzlich das Differenzklima nach EN 14351-1:2006+A2:201621 und die 

Verformungsklasse nach EN 12219:199928 nachgewiesen sein. Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen 

sind mindestens die Klassen 2(d) und 2(e) erforderlich. 

 

Für die Außenanwendung ist DIN 18055:2020-09 zu beachten. 

 

5.5 Sonstige Abschlüsse als Türen 

5.5.1 Dicht- und selbstschließende Abschlüsse 

Türen, die als Abschlüsse dicht- und selbstschließend sein müssen, müssen den Anforderungen des 

Abschnittes 5.4 genügen. Die Abschlüsse sind selbstschließend, wenn sie geeignete Schließmittel haben, die 

mittels mechanisch gespeicherter Energie den Abschluss selbsttätig schließen. 

 

 
31 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 81-58:2018-05 
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5.5.2 Bauprodukte nach EN 16034:201426 in Verbindung mit EN 14351-1:201622 oder 

EN 13241:2003+A2:201627 sowie EAD Nr. 020029-00-1102 und EAD Nr. 020062-00-1102 für  
die Verwendung als dicht- und selbstschließende Abschlüsse 

Tabelle 5.5.2: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen und weiteres 
Merkmal 

 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen Weiteres Merkmal 

Brandverhalten 

 1 2 3 

1 dicht- und 
selbstschließend 

Sa 

C  

Dauerfunktionsprüfung1 

E – d2** 

2 dicht- und 
selbstschließend aus 
nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

Sa 

C  

Dauerfunktionsprüfung1 
A 2 – s1,d0** 

 2 Dauerfunktionsprüfung: 
- Klasse 5 für Türen (Drehflügelabschlüsse), Schlupftüren in Toren sowie Bauprodukte nach EN 13241:2003 + 
A2:2016, die gemäß Abschnitt A 2.1.6 als Türen gelten 
- mind. Klasse 2 für sonstige dicht- und selbstschließende Abschlüsse (Tore) 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 

** Hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten gilt Tabelle 1.2. Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3. 

 

5.5.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.5.2 

1. Für die Verwendung von Bauprodukten als dicht- und selbstschließende Abschlüsse gilt 

DIN 18093:2017-10 sinngemäß. 

2. Die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist nur zulässig, wenn bei Schiebe-, Hub- oder 

Rollabschlüssen, auch solchen, die nach A 2.1.6 als Türen gelten, und dicht- und selbstschließenden 

Vorhängen, die nicht in Fluchtrichtung öffnen, eine Tür, die sich in Fluchtrichtung öffnen lässt, in 

unmittelbarer Nähe angeordnet ist.  

3. Sogenannte Seiten- und/oder Sturzklappen in Verbindung mit Bauprodukten als dicht- und 

selbstschließende Abschlüsse sind von EN 16034:201426 nicht erfasst. Für die Planung, Bemessung 

und Ausführung gibt es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis 

gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

4. Die Verwendung von Bauprodukten als dicht- und selbstschließende Abschlüsse für den 

nichtfußbodengleichen Einbau (Höhe > 500 mm über OKF des Raumes) ist nur zulässig, wenn dies 

geprüft und in der Einbauanleitung angegeben ist. 

5. Der Sturz/das Bauteil über einem Bauprodukt als dicht- und selbstschließender Abschluss muss 

statisch und so bemessen werden, dass das Bauprodukt als Abschluss (außer seinem Eigengewicht) 

keine zusätzliche Belastung erhält.  

6. Auf beiden Seiten von Bauprodukten als Schiebe-, Hub- und Rollabschlüssen sind sichtbare Hinweise 

anzubringen, dass der Schließbereich dauerhaft von jeglichen Gegenständen freigehalten werden 

muss, die den Schließvorgang des jeweiligen Abschlusses behindern könnten. Schiebe-, Hub- und 

Rollabschlüsse sind mit einer audiovisuellen Warnanlage auszurüsten, die das Schließen ankündigt. 

Ein einmal eingeleiteter Schließvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unterbrochen 

werden können. Der Schließvorgang muss sich nach Freiwerden des Schließbereichs selbstständig 

fortsetzen.  

7. Ein Bauprodukt für die Verwendung als dicht- und selbstschließender Abschluss darf mit einer für den 

dicht- und selbstschließenden Abschluss geeigneten Feststellanlage im Inneren von baulichen Anlagen 

ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit an diesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung 

nachgewiesen ist. 

8. Die Angabe "freigegeben" zum Merkmal "Fähigkeit zur Freigabe" in der Leistungserklärung bedeutet 

nur, dass eine Feststellvorrichtung und keine Feststellanlage vorhanden ist. 

9. Die Entscheidung zur Verwendung eines dicht- und selbstschließenden Vorhangs kann nur unter 

Berücksichtigung nachfolgender Kriterien erfolgen: 

◼ zu erwartende Luftströmungen, z. B. durch natürliche Thermik oder künstliche Belüftungsanlagen, 

die das sichere Schließen beeinflussen würden, 
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◼ vorhandene Formstabilität gegenüber einstürzenden oder umfallenden Trümmerteilen, Bauteilen 

oder Gegenständen. 

Es dürfen dicht- und selbstschließende Vorhänge nur in den Abmessungen verwendet und eingebaut 

werden, für die auch eine Prüfung erfolgt ist. Eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr dicht- und 

selbstschließenden Vorhängen, auch eine solche mit Trennung durch Stützelemente, ist nicht zulässig. 

10. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die Anforderungen 

im Hinblick auf die Brandeinwirkung von beiden Seiten beim wesentlichen Merkmal Rauchschutz für 

den Abschluss eingehalten sind. 

Die Verwendung in Rettungswegen ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass 

die Anforderungen im Hinblick auf die Schließmittel und die Möglichkeit des manuellen Öffnens nach 

A 2.1.6 erfüllt sind. 

 

6 Vorkehrungen für Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchführungen in feuerwiderstandsfähigen 

Bauteilen 

Sind zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 für Vorkehrungen für Kabel- und 

Rohrleitungsdurchführungen Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 16a MBO1 zu führen, sind die 

mindestens erforderlichen Klassen der Tabelle 6 zu entnehmen. 

 

Tabelle 6: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-9:1990-05 
oder DIN 4102-11:1985-12 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen nach 

DIN 4102-9:1990-05 
für Kabelabschottungen 

DIN 4102-11:1985-12 
für Rohrabschottungen1 

 1 2 3 

1 feuerhemmend S 30 R 30 

2 hochfeuerhemmend S 60 R 60 

3 feuerbeständig S 90 R 90 

4 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten S 120 R 120 

 1 Die Klassifizierung ist nur zulässig, wenn bei der Brandprüfung von: 

a) Vorkehrungen für Durchführungen von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt  1000 °C die 
Rohrenden innerhalb und außerhalb des Prüfofens offen ausgeführt sind. Sind die Vorkehrungen ausschließlich 

für Trinkwasser-, Heiz- und Kälteleitungen mit Durchmessern  110 mm vorgesehen, darf das Rohr wahlweise 
außerhalb des Prüfofens geschlossen sein.  

b) Vorkehrungen für Durchführungen von nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt  1000 °C (Ausführung 
der Rohrleitung ohne Anschlüsse von brennbaren Rohren) die Rohrenden in der Brandprüfung innerhalb des 
Prüfofens geschlossen und außerhalb offen ausgeführt sind (wahlweise beidseitig offen). 

 

Hinweis:  

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung von 

Vorkehrungen von Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchführungen unter Verwendung von Bauprodukten nach 

harmonisierten technischen Spezifikationen ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich.  

 

Erleichterungen nach der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel bleiben unberührt. 

 

7 Wärmeabzugsgeräte nach EN 12101-2:200332 für die Verwendung in Dächern in Ladenstraßen 
nach der Muster-Verkaufsstättenverordnung und Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

Für die Verwendung der Wärmeabzugsgeräte in der Bedachung von Dächern ist A 2.1.9 hinsichtlich der Lage und 

Anordnung als lichtdurchlässige Flächen einzuhalten, wenn die Leistung nach Abschnitt 7.5.2 der 

EN 12101-2:200332 nicht mit mindestens A2 – s1,d0 erklärt ist; anderenfalls ist der Nachweis gemäß A 2.1.9 für 

eine gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige Bedachung zu führen (s. Abschnitt 3, Tabelle 3.2) 

oder die bauliche Anlage hat die Abstände nach § 32 Abs. 2 MBO1 einzuhalten. Die Verwendung in 

lichtdurchlässigen Bedachungen, die schwerentflammbar sein dürfen und nicht brennend abtropfen, ist zulässig, 

wenn die Leistungsangabe nach Abschnitt 7.5.2 der EN 12101-2:200332 mindestens als C – s2,d0 erklärt ist. 

 

 
32 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09. 
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Tabelle 7: Mindestens erforderliche Leistungen 

 EN 12101-2:200332 Mindestens erforderliche Leistungen 

1 2 

1 4.1 Thermoelement nach 4.1.1 a) und Handauslösung nach 4.1.1 d) 

2 4.2 erfüllt 

3 4.4 Angabe (m²), Breite ≥  1,0 m 

4 7.1.1 Re 50 

5 7.1.3 ja, wenn zusätzlich Lüftungsfunktion 

6 7.2.1.1 SL 500 

7 7.3.1 T (0) 

8 7.4.1 WL 1500 

9 7.5.1 B 300 

10 7.5.2 E – d2 

 

8 Installationskanäle und -schächte, einschließlich der Abschlüsse ihrer Öffnungen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten für Installationsschächte 

und -kanäle, einschließlich der Abschlüsse ihrer Öffnungen für Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß 

§ 16a MBO1, sind die mindestens erforderlichen Klassen dem Abschnitt 8.1 zu entnehmen. 

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten als Installationskanäle, 

für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem 

Abschnitt 8.2 zu entnehmen. 

 

8.1 Installationskanäle und -schächte, einschließlich der Abschlüsse ihrer Öffnungen 

Tabelle 8.1: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-11:1985-12 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen 
nach DIN 4102-11:1985-12 

 1 2 

1 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen I 30 

2 hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen I 60 

3 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen I 90 

4 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

I 120 

 

8.2 Bauprodukte für Installationskanäle aus werkseitig vorgefertigten Formstücken und 
Zubehörteilen nach EAD 350003-00-1109 

Tabelle 8.2: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen 

Feuerwiderstandsfähigkeit Brandverhalten 

 1 2 3 

1 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 30(veho io) 

A2 – s1, d0** 

2 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60(veho io) 

3 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

EI 90(veho io) 

4 Feuerwiderstandfähigkeit 
120 Minuten 

EI 120(veho io) 

 * Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 

** Hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten gilt Tabelle 1.2. Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3. 
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8.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte nach 8.2 

Sofern in der ETA aufgrund des EAD das Bauprodukt für den Installationskanal abschließend beschrieben ist, hat 

der Hersteller eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in 

deutscher Sprache bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

◼ Beschreibung des Zusammenfügens der zulässigen Komponenten,  

◼ Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschließlich zulässiger Befestigungsmittel und deren 

Abstände), 

◼ Beschreibung von zulässigen Ausführungsvarianten. 

Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das 

Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche 

Anlage einhalten und der Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigt wird.  
 

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn die 

Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, die 

ebenfalls zu übergeben ist.  
 

9 Brandschutzverglasungen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von 

Bauprodukten für Brandschutzverglasungen mit Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 oder Nachweise 

zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 16a MBO1 sind die mindestens erforderlichen Klassen dem 

Abschnitt 9.1 zu entnehmen. 
 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von 

Bauprodukten als Brandschutzverglasungen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die 

mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 9.2 zu entnehmen. 
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9.1 Brandschutzverglasungen 

Tabelle 9:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-13:1990-05 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen nach 
DIN 4102-13:1990-05 

 1 2 

1 feuerhemmend F 30 

2 hochfeuerhemmend F 60 

3 feuerbeständig F 90 

4 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten F 120 

Brandschutzverglasungen, die diese Anforderungen nicht erfüllen (wie G-Verglasungen nach 

DIN 4102-13:1990-05), sind konkretisiert unter A 2.1.3.3.1. 

 

9.2 Bauprodukte für Brandschutzverglasungen nach ETAG 003 oder EAD 210005-00-0505 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von 

Bauprodukten für Brandschutzverglasungen, die als Bauprodukte für nichttragende innere Trennwände verwendet 

werden, gelten für die mindestens erforderlichen Leistungen der Abschnitt 4.3 und Tabelle 4.3.2. Abschlüsse von 

notwendigen Öffnungen in diesen Trennwänden müssen gemäß A 2.1.6 oder A 2.1.12 die gleiche 

Feuerwiderstandsfähigkeit wie die nichttragende innere Trennwand haben. Die mindestens erforderlichen 

Leistungen für die Abschlüsse sind dem Abschnitt 5.1.4 zu entnehmen. 

 

9.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen der Bauprodukte nach 9.2 

Sofern in der ETA das Bauprodukt für die Trennwand abschließend beschrieben ist, hat der Hersteller eine auf der 

Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in deutscher Sprache 

bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

◼ Beschreibung des Zusammenfügens der zulässigen Komponenten, 

◼ Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschließlich zulässiger Befestigungsmittel und deren 

Abstände), 

◼ Beschreibung von zulässigen Ausführungsvarianten. 

 

Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das 

Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche 

Anlage einhalten und der Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigt wird. 

 

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn ist die 

Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, die 

ebenfalls zu übergeben ist. 

 

10 Spezielle Brandschutzprodukte 

10.1 Feuerschutzmittel 

10.1.1 Allgemeines 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln nach Verwend-

barkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 sind die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen dem 

Abschnitt 1.1 zu entnehmen. 

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln, für die harmonisierte 

technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungsangaben dem Abschnitt 1.2 zu 

entnehmen. 

 

10.1.2 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte mit Feuerschutzmitteln nach 
harmonisierten technischen Spezifikationen 

Sofern in der ETA nach ETAG 028 oder EAD 350865-00-1106 das Bauprodukt abschließend beschrieben ist, hat 

der Hersteller eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in 

deutscher Sprache bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

 

◼ Beschreibung zur Verarbeitung des Bauproduktes, 
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◼ Beschreibung der Mindestauftragsmenge, 

◼ Beschreibung des Einbaus der mit dem Bauprodukt ausgerüsteten Baustoffe. 

 

Feuerschutzmittel sind auf Bodenbelägen und/oder Untergründen, die durch dauerhafte Nässe und/oder 

UV-Bestrahlung beansprucht werden, nicht nachgewiesen. 

 

10.2 Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen 

auf Stahlbauteilen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 17 MBO1 sind die mindestens erforderlichen 

Klassen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen. 

 

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen 

auf Stahlbauteilen für ETA nach ETAG 018-1 und -2 / EAD 350402-00-1101 sind die mindestens erforderlichen 

Leistungen dem Abschnitt 4.3 und Bezeichnungen der Tabelle 4.3.1, Fußnote 1, zu entnehmen. 

 

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung ist 

für die Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen nach ETAG 018-1 und -2 bzw. 

EAD 350402-00-1101 ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

 

10.3 Lineare Fugenabdichtungen 

Fugenabdichtungen nach EAD 350141-00-1106 sind zum Verschließen von konstruktionsbedingten horizontalen 

und vertikalen linienförmigen Fugen (Anschluss-, Bauwerks- und Bewegungsfugen) in oder zwischen feuer-

widerstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen geeignet. 

 

Fugen werden bauordnungsrechtlich nicht eigenständig betrachtet. 

Die Deklaration des Leistungsmerkmals "Feuerwiderstand" für die Fugenabdichtung nach EAD 350141-00-1106 

ersetzt nicht den notwendigen Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Bauteils, einschließlich der 

Fuge(n). 

 
Anlage zu Anhang 4:  Erläuterungen der Klassifizierungskriterien und der zusätzlichen Angaben zur 

Klassifizierung im Anhang 4 

 Herleitung des 
Kurzzeichens 

Kriterium Anwendungsbereich 

 1 2 3 

1 R (Résistance) Tragfähigkeit 

zur Beschreibung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit 

2 E (Étanchéité) Raumabschluss 

3 I (Isolation) Wärmedämmung (unter 
Brandeinwirkung) 

4 W (Radiation) Begrenzung des 
Strahlungsdurchtritts 

5 M (Mechanical) Mechanische Einwirkung auf Wände 
(Stoßbeanspruchung) 

6 Sa (Smoke) Begrenzung der 
Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, 
Leckrate), erfüllt die Anforderungen 
bei Umgebungstemperatur 

dichtschließende Abschlüsse 

7 S200 (Smokemax. leakage rate) Begrenzung der 
Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, 
Leckrate), erfüllt die Anforderungen 
sowohl bei Umgebungstemperatur 
als auch bei 200 °C 

Rauchschutzabschlüsse (als 
Zusatzanforderung auch bei 
Feuerschutzabschlüssen) 

8 C... (Closing) Selbstschließende Eigenschaft (ggf. 
mit Anzahl der Lastspiele) einschl. 
Dauerfunktion 

Rauchschutztüren, 
Feuerschutzabschlüsse 
(einschließlich Abschlüsse für 
Förderanlagen) 
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 Herleitung des 
Kurzzeichens 

Kriterium Anwendungsbereich 

 1 2 3 

9 P Aufrechterhaltung der 
Energieversorgung und/oder 
Signalübermittlung 

Elektrische Kabelanlagen 
allgemein 

10 K1, K2 Brandschutzvermögen Wand- und Deckenbekleidungen 
(Brandschutzbekleidungen) 

11 I1, I2 unterschiedliche 
Wärmedämmungskriterien 

Feuerschutzabschlüsse 
(einschließlich Abschlüsse für 
Förderanlagen) 

12 i→o 

io 

io (in - out) 

Richtung der klassifizierten Feuerwi-
derstandsdauer 

Nichttragende Außenwände, 
Installationsschächte/-kanäle, lt. 
Tab. 8.2  

13 ab (above - below) Richtung der klassifizierten 
Feuerwiderstandsdauer 

Unterdecken 

14 ca (cable)  Brandverhaltensklasse Kabel 

15 ROOF  Brandverhalten Bedachungen 
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